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1. Anhängen an das Zugfahrzeug
Zum Anhängen des Fahrzeuges an Ihr Zugfahrzeug ist es am einfachsten, die Kurbel am Deichselrad so weit hochzudre-
hen, dass das Anhängemaul über dem Kupplungskopf des Fahrzeugs zu stehen kommt. Den Griff der Anhängekupplung
dann so hochziehen und dabei den seitlichen runden Sicherungsknopf eindrücken, dass dieser Hebel um fast 90 Grad
nach vorne geschwenkt wird. In dieser Stellung auf den Kugelkopf der Kupplung herabdrehen und nach Aufsetzen den
Hebel loslassen, der dann automatisch in die Ausgangsstellung zurückspringen muss. Das Fahrzeug ist nun angekuppelt
und gesichert. Am runden Sicherungsknopf kann man auch ein Sicherungssteckschloss einstecken. Nicht vergessen, das
Bremsabreißseil um die Kupplung zu legen und die elektrische Verbindung vom Anhänger zum Fahrzeug einzustecken
und zu kontrollieren. Beachten Sie, dass das Deichsellaufrad und die Kurbelstützen zum Fahren ganz nach oben gedreht
sein müssen. Sofern an der Auflaufvorrichtung Schmiernippel sind, ist es bei regelmäßigem Fahren empfehlenswert, diese
hin und wieder abzuschmieren und auch etwas Fett in die Kupplungspfanne zu geben. Bitte Reifendruck beachten. Wenn
Ihr Fahrzeug mit einer höhenverstellbaren Deichsel ausgestattet ist und Sie sowohl mit Kugelkupplung als auch mit DIN-
Zugöse fahren, ist zu beachten, dass der Wechsel der Anhängevorrichtung fachgerecht von einer entsprechenden
Werkstatt ausgeführt werden sollte. Die Änderung ist begutachtungspflichtig durch einen amtlich anerkannten
Sachverständigen des TÜV.

Bei absenkbaren Anhängern, welche mit einer abnehmbaren Auflaufeinrichtung ausgerüstet sind, ist darauf zu achten,
dass die Kronenmutter SW 36 bzw.  SW 41mit Drehmoment mind. 200 Nm angezogen werden muss.

Allgemeines:
Die Bremsanlage wird von uns eingestellt. Da erst nach einer gewissen km-Leistung die Bremse richtig eingefahren ist sollte
die Bremseinstellung nach ca. 2000 km in einer Fachwerkstatt überprüft und evtl. nachgestellt werden. Für sämtliche
Fahrgestellkomponenten haben die beiliegenden Betriebs- und Wartungsanleitungen der Hersteller Gültigkeit.

2. Aufstellen des Fahrzeuges

Haben Sie das Fahrzeug an den Aufstellort gefahren, so können Sie nun anhand der mitgelieferten Drehkurbel, die an
den 4 Ecken befindlichen Kurbelstützen ausdrehen. Dabei ist zu beachten, dass diese Stützen nur dazu dienen, das
Fahrzeug zu stützen, nicht aber den ganzen Aufbau zu tragen, das heißt das Gewicht des Fahrzeuges muss auf der
Achse bzw. dem Rad verbleiben. Sollte das Fahrzeug auf einer unebenen Fläche aufgestellt werden, so ist es sinnvoll, das
Fahrzeug zuerst durch Unterlegen des Rades eben zu stellen und danach die Stützen herunterzudrehen. Wenn Ihr
Fahrzeug mit einem Absenksystem ausgerüstet ist, ist zu beachten, dass bei unebenem Untergrund ein Ausgleich geschaf-
fen werden muss, z.B. mithilfe der mitgelieferten Keile oder eines Scherenwagenhebers. Es kann sonst zu Verwindungen
am Fahrzeug kommen, was zur Folge hat, dass sich die Klappen nicht mehr schließen lassen. Außerdem ist bei
Fahrzeugen mit hydr. Absenkung darauf zu achten, dass das Stützrad parallel zum Absenkvorgang mit heruntergedreht
werden muss. Das heißt, der Bug muss (durch Drehen des Stützrades) mit der gleichen Geschwindigkeit abgesenkt wer-
den wie das Heck (durch Betätigen des Bedienelementes), da ansonsten das Gewicht des Anhängers voll auf dem
Stützrad verbleibt und es dadurch zu Beschädigungen des Stützrades kommen kann (z.B. Bruch der Klemmschelle). Zum
Schmieren der Spindel können Sie normales Abschmierfett verwenden. Das Deichsellaufrad kann komplett abgenommen
werden und ist dadurch vor Diebstahl gesichert. Beim ständigen Aufstellen des Wagens ist darauf zu achten, dass die
Bremsen nicht angezogen werden, da sonst damit gerechnet werden muss, dass diese durch Oxidation festsitzen.

3. Aufbau

Die Aufbaukonzepte sind weitgehend wartungsfrei und bedürfen keiner besonderen Pflege. Für das Reinigen der
Karosserie sollten handelsübliche Produkte verwendet werden. Insbesondere ist im Winter, bei Streusalzeinsatz, auf ein
entsprechendes Abwaschen des Aufbaus bzw. Unterbaus zu achten. Salze können, insbesondere an den Aluminiumbauteilen,
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zu unschönen Korrosionen führen. Gegen den Einsatz von Polier- und Pflegemitteln bestehen keine Bedenken.

Scharniere und Schlösser müssen regelmäßig mit geeigneten Ölen, die nicht verkleben bzw. verharzen geölt werden. Im
Winter sind die beweglichen Teile der Klappenschlösser und Schaniere besonders zu pflegen, um ein Einfrieren zu verhin-
dern. Die Klappen- und Türdichtungen müssen ebenfalls mit einem Pflegemittel (Fettstift) behandelt werden.

Verkaufsklappen und Türen sind vor Antritt der Fahrt jeweils sicher zu verschließen. Das Öffnen und Schließen der
Verkaufsklappen sollte von der Wagenmitte aus vorgenommen werden, da es vor allem bei größeren Fahrzeugen zu
Verwindungen an der Klappe kommen kann. Bei Verkaufsmobilen sind z.T. Klappeninnenbedienungen eingebaut, die für
Tourenverkaufsfahrer das Handling wesentlich erleichtern. Beim Verschließen der Verkaufsklappe sollte dort immer darauf
geachtet werden, dass der Verschluss richtig eingerastet ist und der Zusatzriegel benutzt wird. Die Kunststoff- oder Metall-
Lüfterhauben sind beim Fahren unbedingt geschlossen zu halten. Dies gilt insbesonders auch für Hitze und Abzugshauben,
z.B. bei Hähnchenmobilen.

4. Fahrzeugbeleuchtung

12 Volt; dies entspricht den Vorgaben der Hersteller der Motorfahrgestelle. Für diesbezügliche Probleme ist Ihr
Autohändler bzw. Servicepartner zuständig, ebenso auch für den Ersatzteilbedarf.

5. TÜV-Abnahme

Alle Fahrzeuge werden vom TÜV oder DEKRA geprüft und sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen wieder zur
Nachprüfung vorzuführen. Auch hier kann Ihnen Ihr Servicepartner behilflich sein.

6. Innenausbau

6.1 Bodenbeläge

Für Bodenbeläge Pflegeanweisungen der verwendeten Reinigungsprodukten und deren Eignung für 
den eingebauten Bodentyp beachten. Bei stark beanspruchten Fahrzeugen empfehlen wir die Auflage 
von Gummiböden, die als Rollen- oder Planenware handelsüblich zu bekommen sind. 

6.2 Möbelplatten

Es werden Platten in Tischlerplattenqualität mit Kunststoffbeschichtung in verschiedenen Dekoren 
verarbeitet. Die Schnittkanten sind mit Silikon versiegelt und mit Aluminium-Profilen oder Kunststoffkanten
zusätzlich geschützt.
Alle Holzmaterialien quellen unter Feuchtigkeitseinwirkung auf, wenn Oberflächen oder Schnittstellen nicht
geschützt sind. Deshalb bitte niemals in grober Form, mit zu harten Werkzeugen oder mit hohem Druck 
reinigen. Das würde die Abdichtungen beschädigen.
Mit einem feuchten Tuch und üblichen Mitteln wird das beste Ergebnis erzielt. Polyester- und Edelstahl-
oberflächen können jedoch auch mit stärkeren Mitteln problemlos bearbeitet werden.
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6.3 Glas

Für Kunstglas „Lexan“, „Plexiglas“ oder „Acrylglas“ sollte immer lauwarmes Wasser mit Spülmittelzusatz verwendet wer-
den. Wegen starker Verkratzungsgefahr niemals trocken oder mit rauhem Schwamm, z.B. Scotch Britt, abwischen und dar-
auf achten, dass keine harten Fasern oder Späne im Putztuch sind.

6.4 Lüftung

Bei Wagen mit thermischen Geräteausstattungen ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Lüftung
besteht, damit es nicht zu einem Hitzestau kommen kann. Solch ein Hitzestau könnte sich auf die
Thermoplastkunststoffe (z.B. Dachentlüftungshauben) auswirken, die nur eine thermische Belastbarkeit bis
80°C haben.
In manchen Fahrzeugen ist eine Absaughaube eingebaut, die mit einem mehrstufigen Gebläse sowie
Aluminium-Fettfangfilter ausgerüstet ist. Eine regelmäßige Reinigung des leicht abnehmbaren Fettfangfilters ist
für einen störungsfreien Betrieb und für hygienische Verhältnisse Voraussetzung. Die Reinigung kann einfach
durch Auskochen in heißem Wasser oder durch Aussprühen mit einem Dampfreinigungsgerät erfolgen. Nach
Austrocknen des Filters kann er wieder in der gewohnten Weise genutzt werden.

7. 220 Volt-Netzanschluss

Die Fahrzeuge sind mit einer Einspeis-Steckvorrichtung CEE-Norm 16 Ampere ausgerüstet, an die ein Adapterkabel zum
Anschluss auf das Schuko-System eingesteckt werden kann. Bei über 10 m Anschluss auf Verlängerungskabel ist zu beach-
ten, dass einerseits der Kabelquerschnitt mindestens 1,5 qmm haben sollte, bei Längen über 50 m evtl. sogar stärker. 
Kabeltrommeln sollten niemals in teilaufgerolltem Zustand verwendet werden, da durch die Wicklung ein zu starker
Stromverlust entsteht, also nicht mehr die volle Leistung durchkommt, andererseits die Kabeltrommel sich durch Erhitzung
selbst zerstören kann.

Die Grundausstattung der Fahrzeuge wird nach der gültigen Vorschrift VDE 0/100 installiert und ist deshalb im
Einspeisungsbereich innen mit einem vorschriftsmäßigen Sicherungs- und Verteilerkasten ausgerüstet.

Je nach Ausführung und Strombedarf sind verschiedene Sicherungsautomaten eingesetzt. Das Stromnetz ist auf
Wechselstromspannung 230 Volt mit Stromkreisabsicherungen von 16 Ampere aufgebaut. Dies entspricht einem
Anschlusswert von max. 3300 Watt, wenn man alle 230-Volt-Elektroverbraucher zusammenrechnet. Wird dieser Wert
durch Anschließen von zu hoher Leistung überschritten, wird die Sicherung ausgelöst und der Stromkreis unterbrochen. 
Wenn das passiert, muss man die Belastung durch Ausschalten von Geräten reduzieren. Wird ständig mehr Strom
gebraucht, muss auf eine verstärkte Einspeisung umgerüstet werden. Hierzu ist örtlich ein 400 Volt-Anschluss erforderlich.
Aus diesen 400 Volt kann durch Phasenauftrennung wieder 220 Volt bis 3 x 3300 Watt oder höher angeschlossen wer-
den. Diese Problematik bedarf jedoch der detaillierten Besprechung mit uns oder einem Elektrofachmann. Sollte ein Gerät
oder Einbauteil einen Defekt haben der zum Kurzschluss führt, könnte dies für den Betreiber Gefahr bedeuten. Aus diesem
Grund ist in allen unseren Fahrzeugen ein spezielles Sicherungselement, der FI-Schutzschalter, eingebaut. Dieser hat eine
kleine Auslösetaste, über die hin und wieder unter Spannung ein Auslöseversuch vorgenommen werden sollte. Sollte ein-
mal keine Auslösung erfolgen, muss ein Elektriker die Anlage überprüfen. Dies gilt insgesamt für alle eventuellen elektri-
schen Probleme: Nicht selbst basteln, sondern zum Fachmann gehen!
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8. Bordstromversorgung für mobilen Einsatz

Für alle mobilen Bordstromversorgungen ist vordergründig gültig, dass es die problemlose Stromentnahme, wie zu Hause
aus der Steckdose, nicht gibt. Alle Konzepte müssen mit Einschränkungen gesehen werden, sei es Betriebsdauer,
Leistungsvermögen, Energiebedarf, Servicebedarf, Gewicht oder Geräusch sowie Kosten! Wir sehen verschiedene
Systeme vor, die sich jeweils an dem spezifischen Bedarf orientieren:

8.1 Stromgenerator mit Benzin-/Dieselbetrieb

Sofort Dauerleistung bis 3,5 kW 220 V, evtl. mehr Geräusche und Schwingungen sind nicht gänzlich zu
beseitigen. Besonders im Sommerbetrieb kann es zu Hitzestau im Generatorenraum kommen. In diesem Fall
evtl. die Zugangsklappe öffnen. Kundendienst- und Ölwechselintervalle sind unbedingt einzuhalten! Spezielle
Bedienungsanleitung beachten!

8.2 Stromwandler - Ladeautomaten über Speicherbatterien

Leistung nur nach vorhergehender ausreichender Batterieladung. Durch die wartungsfreien Gel-Speicher-
Batterien ist dieses Konzept recht zuverlässig geworden. Es ist allerdings unbedingt zu beachten, dass die
Batterien regelmäßig geladen werden müssen. Die Ladezeit sollte mind. 10 Stunden bzw. 30% länger als
die Betriebszeit betragen. Die Gel-Speicher-Batterien halten max. 300 Zyklen bei 5-stündiger Entladung, vor-
ausgesetzt die Ladekonditionen und Ladezeiten stimmen.

Reicht die serienmäßig installierte Betriebszeit = Batteriekapazität nicht aus, sollte geprüft werden, ob alle
Einsparmöglichkeiten genutzt sind, wie z.B. Licht nur beim Verkauf einschalten
Kühltheke bei längeren Fahrwegen mit feuchten Tüchern gegen Kälteverlust abdecken.
Netzanschluss bei jeder, auch kurzen, Gelegenheit nutzen. Vor allem über Nacht gut vorkühlen.
Erst nach praktischer Überprüfung all dieser Möglichkeiten zusätzliche Batterien einsetzen. Die sich dadurch
ergebende längere Ladezeit berücksichtigen.

Bitte beachten:
Starke Energieverbraucher im Verkaufswagen sollten wenn möglich mit Gas, nicht mit Elektroenergie, betrie-
ben werden. Strom sollte für Licht, Lüftung, Kälte und motorische Geräte vorbehalten werden.

Von entscheidender Bedeutung für eine funktionierende Ladung ist, dass der gewählte Netzanschluss auf
seine Leistung überprüft ist. Es werden kontinuierlich mind. 220 Volt über die 10 Stunden Ladezeit verlangt.
Ein Absinken der Spannung, z.B. durch lange Zuleitungswege, zu geringen Querschnitt oder zusätzliche 
starke Verbraucher, kann dazu führen, dass keine ausreichende Ladung geleistet wurde und der Wandler am
Tag darauf nach kurzer Betriebszeit wegen Unterspannung automatisch abgeschaltet wird. Dies hat dann
möglicherweise eine Tiefentladung zur Folge und sollte durch eine Langzeitladung, mind. 24 Stunden, wie-
der auf Vordermann gebracht werden.
Bitte achten Sie darauf, dass es nie zu einer Tiefentladung kommt, da dies auf die Lebensdauer der Batterie
negative Auswirkungen hat. Sollten Sie bzgl. der Leistung an Ihrer Ladesteckdose unsicher sein, fragen Sie
Ihren Elektrofachmann. 
Lesen Sie die Anweisung bzgl. des Ladewandlers genau durch. Vor Ort kann Ihnen ein versierter
Autoelektriker oder Bosch-Dienst weiterhelfen.

Vorteile: 
angenehme, geräuschlose Anlage
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Nachteile:
Begrenzte Leistung, abhängig von Betriebsdauer und Anschlussmöglichkeit. Insbesondere müssen
Anlaufströme von Kompressor-Kühlmaschinen sowie Langfeldleuchten berücksichtigt werden.

Wichtig:
Bei Betrieb des Stromwandlers muss die Winterabdeckung (Lüftungsgitter an der Außenseite des Aufbaus)
abgenommen werden, aber zum Reinigen unbedingt wieder angebracht werden.

9. Kälteanlagen

Wir bauen und konzipieren unsere Theken und die nicht serienmäßig zu bekommenden Kühlmöbel und Kühlräume selbst.
Ausgerüstet werden diese mit durchaus überdimensionaler Leistung. 
Außerdem verwenden wir nur Markengeräte. Die von uns gebauten Kälteanlagen sind natürlich FCKW-frei!
Alle von unseren Spezialisten gebauten Kälteanlagen sind von jedem Kältefachmann problemlos zu warten.
Sollten Sie je ein Problem haben, kann Ihnen also überall vor Ort geholfen werden. Im übrigen empfiehlt es sich, die
Kühlung einmal im Jahr von einem Fachbetrieb warten zu lassen, es spart Energiekosten und dient der vorbeugenden
Instandhaltung.

Bitte beachten:
Nur vorgekühlte Ware in die Theke einbringen. Die Ware so platzieren, dass auf keinen Fall die Luftschlitze zum
Verdampfer zu sind und das Kühlgut von der natürlich zirkulierenden kalten Luft umspült wird. Bei Fahrzeugen mit einge-
bauter Klimaanlage ist darauf zu achten, dass der Luftstrom zur Decke geführt wird, er darf auf keinen Fall auf die
Kühltheke gerichtet sein, da durch den Luftstrom die Kälte aus der Theke geblasen wird.
Auch darf die Kühltheke nicht direkter Sonneneinstrahlung, dem Einfluss anderer Wärmequellen oder erhöhtem
Luftwechsel wie z.B. Durchzug ausgesetzt sein, da dies die Kühlleistung ebenfalls beeinflusst. Bei Normbedingungen, d.h.
Umgebungstemperatur ca. 25°C, relative Luftfeuchtigkei < 60%, ist die Thekentemperatur auf +2°C bis +7°C einstellbar.
Um eine einwandfreie Funktion der Kühlanlage zu gewährleisten und um Vereisen des Verdampfers zu verhindern, sollte
dieser täglich abgetaut werden. Die Abtauung kann durch Ausschalten der Kältemaschine, z.B. über Nacht, erfolgen. Bei
einigen unserer Fahrzeuge ist eine Heißgasabtauung serienmäßig installiert. Diese kann auf einen entsprechenden
Abtauzeitraum eingestellt werden, welcher jedoch individuell – abhängig von der Art des Kühlgutes – verstellbar ist.
Serienkühlgeräte sind ursprünglich nicht für den mobilen Einsatz konzipiert. Es kann deshalb vereinzelt, z.B. durch beson-
ders schlechte Wegstrecken oder starkes Bremsen zu Schäden am Kältesystem kommen. Diese werden von den
Herstellern nicht grundsätzlich als Gewährleistung anerkannt. 

10. Gasanlagen

Die Gefahr einer Undichtigkeit von Gasanlagen darf nicht unterschätzt werden. Alle von uns verkauften
Propangasgegeräte sind von den Herstellern gem. CE-Vorschriften gebaut und mit Zusatzsicherungselementen ausgerüstet.
Bei Problemen zuerst beim Gaslieferanten anfragen, der kann Ihnen als Fachmann am schnellsten helfen. Wenn die
Gasprüfung bei uns in Auftrag gegeben wurde, sind die Termine auf der Prüfplakette bzw. im Prüfnachweisheft für
Nachprüfungen zu beachten. Wurde die Gasprüfung nicht bei uns in Auftrag gegeben, muss die Anlage von einer autori-
sierten Fachwerkstatt geprüft und abgenommen werden.

Gasgeräte haben z.T. sehr hohe Hitzeentwicklungen, die nicht nur für den im Wagen arbeitenden Menschen unangenehm
sind. Die von uns erstellten Konzepte, z.B. beim Hähnchenmobil für den Abzug von Spezialgerüchen und besonders star-
ker Hitze, sind halb mit extra großen Zu- und Ablufthauben und -klappen ausgerüstet. Ohne deren Öffnung würde die
Karosserie Schäden erleiden.
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Bitte beachten:
Heiße Geräte niemals ohne entsprechende Belüftung in Betrieb nehmen! Betriebsanleitungen der Geräte beachten!
Geräte wie Bainmaries oder Friteusen nie ohne Füllung der Becken aufheizen! Grill- und Bratgeräte niemals ganz abdek-
ken! Kamine und Entlüftungen freilassen! Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung werden von den Herstellern
nicht als Garantieschaden ersetzt. Gasgeräte dürfen während der Fahrt auf keinen Fall betrieben werden. Im Brand oder
Schadensfall bestehen keinerlei Schadensersatzansprüche.

Allgemeines:
Bei Gas- und Elektrogeräten wie auch bei anderen Teilen, bitten wir unbedingt die beigefügten Anleitungen und
Anweisungen der jeweiligen Hersteller zu beachten. Hier gelten auch generell die Garantieleistungen der jeweiligen
Hersteller. Sollten sonstige Probleme am Fahrzeug auftreten, setzen Sie sich bitte wegen der Behebung
mit uns in Verbindung, da wir sonst keine Haftung übernehmen.
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Bedienungsanleitung für HYDROPLUS-Absenkung Einachser

Ihr Fahrzeug ist mit unserer GAMO-HYDROPLUS-Absenkung ausgerüstet.
Sie haben damit die Möglichkeit

1. eine Seite des Anhängers auf dem Fußweg abzusenken, die andere Seite auf
der Fahrbahn auf gleiche Höhe anzuheben

2. eventuelle Unebenheiten am Standort auszugleichen

Zusätzlich erhalten Sie 2 Keile, die Sie - falls erforderlich - unterlegen können. 
Somit steht Ihr Anhänger sicher und fest.

Hinweis:
Es ist darauf zu achten, vor allem im Winter bei niedrigen Temperaturen, dass die Batterie
regelmäßig überprüft und evtl. aufgeladen wird. Das Ladegerät hierfür ist eingebaut.

Anleitung für das Bedienelement zur hydraulischen Absenkung

Vor Bedienung der hydraulischen Absenkung am Hauptschalter, im Hydraulikschrank, 
einschalten. Nach Absenkvorgang nicht vergessen, den Hauptschalter wieder auszuschalten.

Zum AAbbsseennkkeenn Ihres Fahrzeuges den roten Knopf des Bedienelementes drücken. Parallel dazu ist das Stützrad
mit der Handkurbel abzusenken. Zum AAnnhheebbeenn Ihres Fahrzeuges einen der grünen Knöpfe - links hoch oder
rechts hoch - drücken. Werden beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt, wird das Fahrzeug beidseitig angehoben.
Anschließend das Stützrad mit der Handkurbel wieder hochdrehen.

Bedienungsanleitung für HYDROPLUS-Absenkung Tandemachser

Ihr Fahrzeug ist mit unserer GAMO-HYDROPLUS-Absenkung ausgerüstet. 
Sie haben damit die Möglichkeit

1. Ihr Fahrzeug leichter zu rangieren

2. eine Seite des Anhängers auf dem Fußweg abzusenken, die andere Seite 
auf der Fahrbahn auf gleiche Höhe anzuheben

3. eventuelle Unebenheiten am Standort auszugleichen

Zusätzlich erhalten Sie 2 Keile, die Sie - falls erforderlich - unterlegen können.
Somit steht Ihr Anhänger sicher und fest.

Hinweis:
Es ist darauf zu achten, vor allem im Winter, bei niedrigen Temperaturen, dass die Batterie regel-
mäßig überprüft und evtl. aufgeladen wird. Das Ladegerät hierfür ist eingebaut.

Anleitung für das Bedienelement zur hydraulischen Absenkung

Vor Bedienung der hydraulischen Absenkung am Hauptschalter, im Hydraulikschrank, einschalten. Nach Absenkvorgang
nicht vergessen, den Hauptschalter wieder auszuschalten, da sonst die Batterie entladen wird.
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Zum besseren Rangieren des Fahrzeuges Vorderachse anheben, Anhänger in gewünschte Position bringen und unbedingt
vor Absenken des gesamten Fahrzeuges erst Vorderachse wieder absenken, da sonst der Anhänger zu schnell absackt.

Zum AAbbsseennkkeenn des gesamten Fahrzeuges den unteren roten Knopf des Bedienelementes „Gesamt ab“ drücken. 
Parallel dazu ist das Stützrad mit der Handkurbel abzusenken. Zum AAnnhheebbeenn Ihres Fahrzeuges einen der 
grünen Knöpfe - links hoch oder rechts hoch - drücken. Werden beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt, wird das 
Fahrzeug beidseitig angehoben. Anschließend das Stützrad mit der Handkurbel wieder hochdrehen.

Bedienungsanleitung für HYDROPLUS-Absenkung

Für den Fall, dass das „HYDROPLUS“-Absenksystem einmal nicht funktionieren sollte, ist Ihr Fahrzeug mit einer Notpumpe
� ausgerüstet. Beim Betätigen der Notpumpe bitte die zwei Sicherungssplinte � an den Magnetventilen entfernen und
beide Rändelschrauben � ganz eindrehen. Nun kann mit dem Handpumpenhebel � das Fahrzeug angehoben werden.
Gewichtsunterschiede zwischen den Fahrzeugseiten können mit dem kleineren Hebel � an der Handpumpe � ausgegli-
chen werden.

Das Fahrzeug kann mit der Handpumpe nur in Fahrstellung gebracht werden!

Beim Umstellen von Notbetrieb auf Normalbetrieb ist es unbedingt erforderlich, die
Rändelschrauben wieder ganz herauszudrehen und mit den Splinten zu sichern. Bei
Nichtbeachtung können die Magnetventile an der Hydraulikanlage geschädigt werden.

Bedienungsanleitung für HYDRONORM-Absenkung

Zum AAbbsseennkkeenn des Fahrzeuges sind erst beide Sicherheitsventile � zu öffnen. Dazu die Hebel in Öffnungsstellung brin-
gen. Dann den Anhänger langsam absenken, indem die schwarze Spannschraube � an der Pumpe langsam nach links
gedreht wird. Anschließend die Spannschraube wieder zudrehen. Es ist unbedingt darauf
zu achten, dass diese Reihenfolge eingehalten wird, da ansonsten der Anhänger zu schnell
abgesenkt wird und die Hydraulikanlage dadurch Schaden nehmen kann. Das HHoocchhsstteelllleenn
des Fahrzeuges erfolgt mit dem beiliegenden Pumpenhebel �. Anschließend die
Sicherheitsventile � wieder schließen.

Wichtig:
Während der Fahrt müssen die Sicherheitsventile � unbedingt geschlossen sein.

Bedienungsanleitung für HYDROMATIC-Absenkung

Zum AAbbsseennkkeenn des Fahrzeuges sind erst beide Sicherheitsventile � zu öffnen. Dazu die Hebel in Öffnungsstellung bringen. Dann den Anhänger
langsam absenken, indem die schwarze Spannschraube � an der Pumpe langsam nach links gedreht wird. Anschließend die Spannschraube
wieder zudrehen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass diese Reihenfolge eingehalten wird, da ansonsten
der Anhänger zu schnell abgesenkt wird und die Hydraulikanlage dadurch Schaden nehmen kann. Das
Hochstellen des Fahrzeuges erfolgt durch Betätigung des „Hydraulik ein“-Schalters, welcher im Regelfall
neben der Eingangstür angebracht ist. Der Schalter muss gedrückt gehalten werden, bis das Fahrzeug in
Fahrstellung ist. Anschließend die Sicherheitsventile � wieder schließen. Für den Fall, dass das
Hochstellen mittels des „Hydraulik-ein“-Schalters einmal nicht funktionieren sollte, kann das Fahrzeug mit
dem mitgelieferten Pumpenhebel � mechanisch in Fahrstellung gebracht werden. Auch dann muss
unbedingt beachtet werden, dass die beiden Sicherheitsventile  � anschließend geschlossen werden.
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Wichtig:
Während der Fahrt müssen die Sicherheitsventile � unbedingt geschlossen sein

Pflege- und Wartungsanleitung
„HYDROPLUS“, „HYDRONORM“ und „HYDROMATIC“

Die Funktionssicherheit hydraulischer Anlagen und die Lebensdauer der darin eingebauten Komponenten hängt haupt-
sächlich von einer sorgfältigen Wartung ab. Bei Beachtung der nachfolgend beschriebenen Punkte wird Ihnen Ihre
hydraulische Absenkung keine Probleme bereiten.

1.0 Wartung der Hydraulik-Anlage

Für die Hydraulik-Anlage ist eine jährliche Wartung vorgeschrieben. Die Wartung sollte von einer fachkundigen Werkstatt
(z.B. Landmaschinenfirmen oder Fahrzeugbauer) durchgeführt werden und muss auf dem letzten Blatt dieses Handbuches
mit Datum, Stempel und Unterschrift eingetragen werden.

1.1 Ölwechsel 

Der Ölwechsel richtet sich im wesentlichen nach dem Grad der Alterung und der Verschmutzung des Öles. Da diese
Standzeit sehr von den Betriebsbedingungen und den besonderen Verhältnissen abhängt, können keine verbindlichen
Angaben gemacht werden. Für normale Betriebsverhältnisse haben sich jährliche Ölwechselintervalle als zweckmäßig
erwiesen (z.B. bei der jährlichen Inspektion).

1.2 Filterreinigung (nur bei „HYDROPLUS“- und „HYDROMATIC“-Absenkung)

Die Filter müssen regelmäßig jährlich, ebenfalls bei der vorgeschriebenen Inspektion, getauscht werden. Es werden Filter
Fabr. MP Filtri Serie MPF empfohlen.

1.3 Betriebsdruck

Der Einstelldruck ist in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. Ist eine häufige Drucknachregulierung notwendig, so
kann dies auf einen Verschleiß im Druckbegrenzungsventil hindeuten.

1.4 Leitungssystem

Das Rohrleitungssystem sollte in regelmäßigen Abständen auf Leckagen überprüft werden.

Bei „Hydroplus“- und „Hydromatic“-Absenkung bitte beachten:
Die Anlage ist selbstverständlich nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Es sollten nicht mehr als 4 Absenk- / Hebevorgänge
hintereinander vorgenommen werden, bzw. mindestens eine 1/2-stündige Pause eingelegt werden, da sonst der Motor
der Pumpe heißläuft.

Wichtig:
Für eine einwandfreie Funktion der Hydraulikanlage ist es unbedingt erforderlich, die Schmiernippel an der Achse und am
Zylinder spätestens alle 3 Monate nachzufetten. Selbstverständlich darf auch das zulässige Gesamtgewicht nicht über-
schritten werden. Bei längeren Stillstandszeiten des Fahrzeuges dieses bitte absenken, damit Schäden oder
Verschmutzungen an den Hydraulikzylindern vermieden werden. Im Winter ist darauf zu
achten, dass die Zylinder immer sauber gehalten werden, da es sonst zu Verkrustungen durch Streusalz und damit zu
Beschädigungen kommen kann.
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Allgemeine Hinweise

Prüfen des Ölstands

Der Ölstand im Behälter ist nach der Inbetriebnahme  zunächst täglich, später dann wöchentlich zu prüfen. Die Kontrolle
wird anhand des Ölmessstabes vorgenommen. Es ist nur Öl DIN 51 524 T.2 der Sorte HLP 32 nachzufüllen. Hierzu muss
das Fahrzeug abgesenkt werden. Nur in abgesenktem Zustand kann die Prüfung erfolgen.

Zum Nachfüllen ist die Verschlussschraube 	 oben am Behälter zu lösen und das Öl bis zur vorgeschriebenen
Markierung einzufüllen. 

Prüfen der Bremsen

Da bei einem Absenkfahrwerk die Bremszüge mit kleinen Radien verlegt sind, ist die Gefahr eines schwergängigen
Bremszuges höher als bei einem Fahrwerk ohne Absenkung. Um Schäden an der Bremsanlage zu vermeiden, ist das
Freilaufen der Bremsen in monatlichen Abständen regelmäßig zu überprüfen. Dabei muss sich das Fahrzeug bei geöffne-
ter Handbremse leicht hin und her bewegen lassen. Bei längeren Fahrten muss überprüft werden, dass die Bremstrommeln
nicht heiß werden.

Aufstellen des Fahrzeuges

Es ist darauf zu achten, dass bei unebenem Untergrund ein Ausgleich geschaffen werden muss, z.B. anhand der mitgelie-
ferten Keile oder eines Scherenwagenhebers. Es kann sonst zu Verwindungen am Fahrzeug kommen, was zur Folge hat,
dass sich die Klappen nicht mehr schließen lassen.

LLaaddeenn  ddeerr  BBaatttteerriiee  ((nnuurr  bbeeii  „„HHYYDDRROOPPLLUUSS““--  uunndd  „„HHYYDDRROOMMAATTIICC““--AAbbsseennkkuunngg))

Bei werksseitigem Einbau einer Elektroinstallation wird das Fahrzeug mit einem Ladegerät ausgestattet. Sobald der
Anschluss an ein Stromnetz erfolgt, wird die Batterie automatisch geladen.
Das Ladegerät schaltet ab, sobald die Batterie voll aufgeladen ist. Sollte das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum (1
Woche oder mehr) an einem Platz stehen, wo keine Möglichkeit zum Anschluss an eine Stromversorgung gegeben ist,
empfiehlt es sich, die Batterie abzukoppeln, da das Ladegerät der Batterie Strom entzieht und es dadurch zu einer
Entladung kommen kann. Das Abkoppeln erfolgt über den Kippschalter im Fahrzeug.
Falls die Batterie nur unregelmäßig Strom  bekommt, muss sie zwischendurch wieder aufgeladen werden, da sonst eben-
falls die Gefahr der Entladung besteht. Sollte Ihr Fahrzeug nicht mit einer werksseitigen Elektroinstallation ausgerüstet sein,
ist darauf zu achten, dass die Batterie regelmäßig mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen wird. Im Winter, bei nied-
rigen Temperaturen, muss die Aufladung öfter erfolgen.
Vermeiden Sie eine völlige Entladung der Batterie, da dies die Lebensdauer erheblich beeinträchtigt.
Sollte das doch einmal der Fall sein, besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug mit Hilfe eines Überbrückungskabels
(Starterkabels) anzuheben bzw. abzusenken. Wir bitten hierzu die beiliegende Bedienungsanleitung des Herstellers
genau zu beachten!
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1.0 Motorfahrgestelle

Es werden Motorfahrgestelle verschiedener Hersteller verarbeitet. Dabei gilt grundsätzlich, dass für alle Teile am 
Fahrgestell unverändert die Organisation des jeweiligen Herstellers zuständig ist. Alle Vertragswerkstätten sind als örtlicher
Servicepartner für Sie nutzbar. Beim Motorfahrgestell sollte auf Einhaltung der Serviceintervalle geachtet werden.

Bei Verkaufsmobilen mit Niederfluhrrahmen ist darauf zu achten, dass die Schmiernippel an den Hinterachsen entspre-
chend den Achsherstelleranweisungen abgeschmiert werden.

2.0 Aufbau

Die Aufbaukonzepte „System GAMO“ sind weitgehend wartungsfrei und bedürfen keiner besonderen Pflege.
Für das Reinigen der Karosserie sollten handelsübliche Produkte verwendet werden. Insbesondere im Winter, bei
Streusalzeinsatz ist auf ein entsprechendes Abwaschen des Aufbaus bzw. Unterbaus zu achten. Salze
können, insbesondere an den Aluminiumbauteilen, zu unschönen Korrosionen führen.
Gegen den Einsatz von Polier- und Pflegemitteln bestehen keine Bedenken.
Scharniere und Schlösser müssen regelmäßig mit geeigneten Ölen, die nicht verkleben bzw. verharzen geölt werden. Im
Winter sind die beweglichen Teile der Klappenschlösser und Scharniere besonders zu pflegen, um ein Einfrieren zu verhin-
dern. Die Klappen- und Türdichtungen müssen ebenfalls mit einem Pflegemittel (Fettstift)
behandelt werden. Verkaufsklappen und Türen sind vor Antritt der Fahrt jeweils sicher zu verschließen.
Das Öffnen und Schließen der Verkaufsklappen sollte von der Wagenmitte aus vorgenommen werden, da es - vor allem
bei größeren Fahrzeugen - zu Verwindungen an der Klappe kommen kann.
Bei Verkaufsmobilen sind z.T. Klappen-Innenbedienungen eingebaut, die für Touren-Verkaufsfahrer das Handling
wesentlich erleichtern. Beim Verschließen der Verkaufsklappe sollte dort darauf geachtet werden, dass der Verschluss rich-
tig eingerastet ist und der Zusatzriegel benutzt wird. Fahrzeuge mit elektrischer Klappenbedienung mit Zündunterbrechung
können nur gestartet werden, wenn die Klappen geschlossen sind. Die Kunststoff- oder Metall-Lüfterhauben sind beim
Fahren unbedingt geschlossen zu halten. Dies gilt besonders auch für Hitze und Abzughauben, z.B. bei
Hähnchenmobilen.

3. Fahrzeugbeleuchtung

12 Volt; dies entspricht den Vorgaben der Hersteller der Motorfahrgestelle. Für diesbezügliche Probleme ist Ihr
Autohändler bzw. Servicepartner zuständig, ebenso auch für den Ersatzteilbedarf. 

4. TÜV-Abnahme

Alle Fahrzeuge werden vom TÜV oder DEKRA geprüft und sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen wieder zur
Nachprüfung vorzuführen. Auch hier kann Ihnen Ihr Autohändler bzw. Servicepartner behilflich sein.

5. Innenausbau

5.1 Bodenbeläge
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Für Bodenbeläge Pflegeanweisungen der verwendeten Reinigungsprodukten und deren Eignung für den ein-
gebauten Bodentyp beachten. Bei stark beanspruchten Fahrzeugen empfehlen wir die Auflage von
Gummiböden, die als Rollen oder Planenware handelsüblich zu bekommen sind.

5.2 Möbelplatten

Es werden Platten in Tischlerplattenqualität mit Kunststoffbeschichtung in verschiedenen Dekoren verarbeitet.
Die Schnittkanten sind mit Silikon versiegelt und mit Aluminium-Profilen oder Kunststoffkanten zusätzlich
geschützt.
Alle Holzmaterialien quellen unter Feuchtigkeitseinwirkung auf, wenn Oberflächen oder Schnittstellen nicht
geschützt sind. Deshalb bitte niemals in grober Form, mit zu harten Werkzeugen oder mit hohem Druck reini-
gen. Das würde die Abdichtungen beschädigen. Mit einem feuchten Tuch und üblichen Mitteln wird das
beste Ergebnis erzielt. Polyester- und Edelstahloberflächen können jedoch auch mit stärkeren Mitteln pro-
blemlos bearbeitet werden.

5.3 Glas

Für Kunstglas „Lexan“, „Plexiglas“ oder „Acrylglas“ sollte immer lauwarmes Wasser mit Spülmittelzusatz ver-
wendet werden. Wegen starker Verkratzungsgefahr niemals trocken oder mit rauhem Schwamm, z.B. Scotch
Britt, abwischen und darauf achten, dass keine harten Fasern oder Späne im Putztuch sind.

5.4 Lüftung

Bei Wagen mit thermischen Geräteausstattungen ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Lüftung
besteht, damit es nicht zu einem Hitzestau kommen kann. Solch ein Hitzestau könnte sich auf die
Thermoplastkunststoffe (z.B. Dachentlüftungshauben) auswirken, die nur eine thermische Belastbarkeit bis
80°C haben. In manchen Fahrzeugen ist eine Absaughaube eingebaut, die mit einem mehrstufigen Gebläse
sowie Aluminium-Fettfangfilter ausgerüstet ist. Eine regelmäßige Reinigung des leicht abnehmbaren
Fettfangfilters ist für einen störungsfreien Betrieb und für hygienische Verhältnisse Voraussetzung. Die
Reinigung kann einfach durch Auskochen in heißem Wasser oder durch Aussprühen mit einem
Dampfreinigungsgerät erfolgen. Nach Austrocknen des Filters kann er wieder in der gewohnten Weise
genutzt werden.

6. 220 Volt-Netzanschluss

Die Fahrzeuge sind mit einer Einspeis-Steckvorrichtung CEE-Norm 16 Ampere ausgerüstet, an die ein Adapterkabel zum
Anschluss auf das Schuko-System eingesteckt werden kann. Bei über 10 m Anschluss auf Verlängerungskabel ist zu beach-
ten, dass einerseits der Kabelquerschnitt mindestens 1,5 qmm haben sollte, bei Längen über 50 m evtl. sogar stärker.
Kabeltrommeln sollten niemals in teilaufgerolltem Zustand verwendet werden, da durch die Wicklung ein zu starker
Stromverlust entsteht, also nicht mehr die volle Leistung durchkommt, andererseits die Kabeltrommel sich durch Erhitzung
selbst zerstören kann.

Die Grundausstattung der Fahrzeuge wird nach der gültigen Vorschrift VDE 0/100 installiert und ist deshalb im
Einspeisungsbereich innen mit einem vorschriftsmäßigen Sicherungs- und Verteilerkasten ausgerüstet. 
Je nach Ausführung und Strombedarf sind verschiedene Sicherungsautomaten erforderlich. Das Stromnetz ist auf
Wechselstromspannung 230 Volt mit Stromkreisabsicherungen von 16 Ampere aufgebaut. Dies entspricht einem
Anschlusswert von max. 3300 Watt, wenn man alle 230-Volt-Elektroverbraucher zusammenrechnet. Wird dieser Wert
durch Anschließen von zu hoher Leistung überschritten, wird die Sicherung ausgelöst und der Stromkreis unterbrochen.
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Wenn das passiert, muss man die Belastung durch Ausschalten von Geräten reduzieren. Wird ständig mehr Strom
gebraucht, muss auf eine verstärkte Einspeisung umgerüstet werden. Hierzu ist örtlich ein 400 Volt-Anschluss erforderlich.
Aus diesen 400 Volt kann durch Phasenauftrennung wieder 220 Volt bis 3 x 3300 Watt oder höher angeschlossen wer-
den. Diese Problematik bedarf jedoch der detaillierten Besprechung mit uns oder einem Elektrofachmann. Sollte ein Gerät
oder Einbauteil einen Defekt haben der zum Kurzschluss führt, könnte dies für den Betreiber Gefahr bedeuten. Aus diesem
Grund ist in allen unseren Fahrzeugen ein spezielles Sicherungselement, der FISchutzschalter, eingebaut. Dieser hat eine
kleine Auslösetaste, über die hin und wieder unter Spannung ein Auslöseversuch vorgenommen werden sollte. Sollte ein-
mal keine Auslösung erfolgen, muss ein Elektriker die Anlage überprüfen.

Dies gilt insgesamt für alle eventuellen elektrischen Probleme:
Nicht selbst basteln, sondern zum Fachmann gehen!

7. Bordstromversorung für mobilen Einsatz

Für alle mobilen Bordstromversorgungen ist vordergründig gültig, dass es die problemlose Stromentnahme, wie zu Hause
aus der Steckdose, nicht gibt. Alle Konzepte müssen mit Einschränkungen gesehen werden, sei es Betriebsdauer,
Leistungsvermögen, Energiebedarf, Servicebedarf, Gewicht oder Geräusch sowie Kosten!
Wir sehen verschiedene Systeme vor, die sich jeweils an dem spezifischen Bedarf orientieren:

7.1 Stromgenerator mit Benzin-/ Dieselbetrieb

Sofort Dauerleistung bis 3,5 kW 220 V, evtl. mehr. Geräusche und Schwingungen sind nicht gänzlich zu
beseitigen. Besonders im Sommerbetrieb kann es zu Hitzestau im Generatorenraum kommen. In diesem Fall
evtl. die Zugangsklappe öffnen. Kundendienst- und Ölwechselintervalle sind unbedingt einzuhalten!
Spezielle Bedienungsanleitung beachten!

7.2 Stromwandler - Ladeautomaten über Speicherbatterien

Leistung nur nach vorhergehender ausreichender Batterieladung. Durch die wartungsfreien Gel-Speicher-
Batterien ist dieses Konzept recht zuverlässig geworden. Es ist allerdings unbedingt zu beachten, dass die
Batterien regelmäßig geladen werden müssen. Die Ladezeit sollte mind. 10 Stunden bzw. 30% länger als
die Betriebszeit betragen. Die Gel-Speicher-Batterien halten max. 300 Zyklen bei 5-stündiger Entladung, vor-
ausgesetzt die Ladekonditionen und Ladezeiten stimmen.

Reicht die serienmäßig installierte Betriebszeit - Batteriekapazität nicht aus, sollte geprüft werden, ob alle
Einsparmöglichkeiten genutzt sind, wie z.B.
- Licht nur beim Verkauf einschalten
- Kühltheke bei längeren Fahrwegen mit feuchten Tüchern gegen Kälteverlust abdecken.
- Netzanschluss bei jeder, auch kurzen, Gelegenheit nutzen. Vor allem über Nacht gut vorkühlen.

Erst nach praktischer Überprüfung all dieser Möglichkeiten zusätzliche Batterien einsetzen. Die sich dadurch
ergebende längere Ladezeit berücksichtigen.

Bitte beachten:
Starke Energieverbraucher im Verkaufswagen sollten wenn möglich mit Gas, nicht mit Elektroenergie, betrie-
ben werden. Strom sollte für Licht, Lüftung, Kälte und motorische Geräte vorbehalten werden.

Von entscheidender Bedeutung für eine funktionierende Ladung ist, dass der gewählte Netzanschluss auf
seine Leistung überprüft ist.
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Es werden kontinuierlich mind. 220 Volt über die 10 Stunden Ladezeit verlangt. Ein Absinken der Spannung,
z.B. durch lange Zuleitungswege, zu geringen Querschnitt oder zusätzliche starke Verbraucher, kann dazu
führen, dass keine ausreichende Ladung geleistet wurde und der Wandler am Tag darauf nach kurzer
Betriebszeit wegen Unterspannun automatisch abgeschaltet wird. Dies hat dann möglicherweise eine
Tiefentladung zur Folge und sollte durch eine Langzeitladung, mind. 24 Stunden, wieder auf Vordermann
gebrach werden.
Bitte achten Sie darauf, dass es nie zu einer Tiefentladung kommt, da dies auf die Lebensdauer der Batterie
negative Auswirkungen hat. Sollten Sie bzgl. der Leistung an Ihrer Ladesteckdose unsicher sein, fragen Sie
Ihren  Elektrofachmann. 
Lesen Sie die Anweisung bzgl. des Ladewandlers genau durch. Vor Ort kann Ihnen ein versierter
Autoelektriker oder Bosch-Dienst weiterhelfen.

Vorteile:
angenehme, geräuschlose Anlage

Nachteile:
Begrenzte Leistung, abhängig von Betriebsdauer und Anschlussmöglichkeit. Insbesondere müssen
Anlaufströme von Kompressor-Kühlmaschinen sowie Langfeldleuchten berücksichtigt werden.

Wichtig:
Bei Betrieb des Stromwandlers muss die Winterabdeckung (Lüftungsgitter an der Außenseite des Aufbaus)
abgenommen werden, aber zum Reinigen wieder angebracht werden.

8. Kälteanlagen

Wir bauen und konzipieren unsere Theken und die nicht serienmäßig zu bekommenden Kühlmöbel und Kühlräume selbst.
Ausgerüstet werden diese mit durchaus überdimensionaler Leistung.
Außerdem verwenden wir nur Markengeräte. Die von uns gebauten Kälteanlagen sind natürlich FCKW-frei! Alle von unse-
ren Spezialisten gebauten Kälteanlagen sind von jedem Kältefachmann problemlos zu warten. Sollten Sie je ein Problem
haben, kann Ihnen also überall vor Ort geholfen werden. Im übrigen empfiehlt es sich, die Kühlung einmal im Jahr von
einem Fachbetrieb warten zu lassen, es spart Energiekosten und dient der vorbeugenden Instandhaltung.

Bitte beachten:
Nur vorgekühlte Ware in die Theke einbringen. Die Ware so plazieren, dass auf keinen Fall die Luftschlitze zum
Verdampfer zu sind und das Kühlgut von der natürlich zirkulierenden kalten Luft umspült wird. Bei Fahrzeugen mit einge-
bauter Klimaanlage ist darauf zu achten, dass der Luftstrom zur Decke geführt wird, er darf auf keinen Fall auf die
Kühltheke gerichtet sein, da durch den Luftstrom die Kälte aus der Theke geblasen wird. Auch darf die Kühltheke nicht
direkter Sonneneinstrahlung, dem Einfluss anderer Wärmequellen oder erhöhtem Luftwechsel wie z.B. Durchzug ausge-
setzt sein, da dies die Kühlleistung ebenfalls beeinflusst. Bei Normbedingungen, d.h. Umgebungstemperatur ca. 25°C,
relative Luftfeuchtigkeit < 60%, ist die Thekentemperatur auf +2°C bis +7°C einstellbar. Um eine einwandfreie Funktion der
Kühlanlage zu gewährleisten und um Vereisen des Verdampfers zu verhindern, sollte dieser täglich abgetaut werden. Die
Abtauung kann durch Ausschalten der Kältemaschine, z.B. über Nacht, erfolgen. Bei einigen unserer Fahrzeuge ist eine
Heißgasabtauung serienmäßig installiert. Diese kann auf einen entsprechenden Abtauzeitraum eingestellt werden, welcher
jedoch individuell – abhängig von der Art des Kühlgutes – verstellbar ist. Serienkühlgeräte sind ursprünglich nicht für den
mobilen Einsatz konzipiert. Es kann deshalb vereinzelt, z.B. durch besonders schlechte Wegstrecken oder starkes Bremsen
zu Schäden am Kältesystem kommen. Diese werden von den Herstellern nicht grundsätzlich als Gewährleistung aner-
kannt.
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9. Gasanlagen

Die Gefahr einer Undichtigkeit von Gasanlagen darf nicht unterschätzt werden. Alle von uns verkauften Propangasgeräte
sind von den Herstellern gem. CE-Vorschriften gebaut und mit Zusatzsicherungselementen
ausgerüstet. Bei Problemen zuerst beim Gaslieferanten anfragen, der kann Ihnen als Fachmann am schnellsten helfen.
Wenn die Gasprüfung bei uns in Auftrag gegeben wurde, sind die Termine auf der Prüfplakette bzw. im Prüfnachweisheft
für Nachprüfungen zu beachten. Wurde die Gasprüfung nicht bei uns in Auftrag gegeben, muss die Anlage von einer
autorisierten Fachwerkstatt geprüft und abgenommen werden.

Gasgeräte haben z.T. sehr hohe Hitzeentwicklungen, die nicht nur für den im Wagen arbeitenden Menschen unangenehm
sind. Die von uns erstellten Konzepte, z.B. beim Hähnchenmobil für den Abzug von Spezialgerüchen und besonders star-
ker Hitze, sind deshalb mit extra großen Zu- und Ablufthauben und -klappen ausgerüstet. Ohne deren Öffnung würde die
Karosserie Schäden erleiden. Also bitte beachten: 

· Heiße Geräte niemals ohne entsprechende Belüftung in Betrieb nehmen!
· Betriebsanleitungen der Geräte beachten!
· Geräte wie Bainmaries oder Friteusen nie ohne Füllung der Becken aufheizen!
· Grill- und Bratgeräte niemals ganz abdecken!
· Kamine und Entlüftungen freilassen!
· Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung werden von den Herstellern nicht als Garantieschaden ersetzt.
· Gasgeräte dürfen während der Fahrt auf keinen Fall betrieben werden. Im Brand oder Schadensfall bestehen keinerlei
Schadensersatzansprüche.  

Allgemeines

Bei Gas- und Elektrogeräten wie auch bei anderen Teilen, bitten wir unbedingt die beigefügten Anleitungen und
Anweisungen der jeweiligen Hersteller zu beachten. Hier gelten auch generell die Garantieleistungen der jeweiligen
Hersteller. Sollten sonstige Probleme am Fahrzeug auftreten, setzen Sie sich bitte wegen der Behebung mit uns in
Verbindung, da wir sonst keine Haftung übernehmen.
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Die wichtigsten Regeln im Umgang 
mit Ihrem neuen Verkaufsfahrzeug
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10 Vorteile die Sie exklusiv bei Humer genießen!
1) Das Humer Power Paket

3 Jahre Garantie • § 57a Überprüfung (Pickerl) • Zinsenfreier Mietkauf; 1/3 Anzahlung, der Rest in 12 kleinen
Mietkauf-Raten • Direktverrechnung bei Versicherungsschäden

2) Die größte Auswahl
Das gibt es nur bei uns. Hunderte Anhänger, Tieflader und Verkaufsfahrzeuge stehen für Sie das ganze Jahr über in unse-
ren Niederlassungen zur Ansicht bereit. Das ergibt für Sie die absolute Sicherheit beim Kauf und zusätzlich die rascheste
Lieferzeit. Sie bekommen genau das was Sie aussuchen ohne unangenehme Überraschungen.

3) Die Kundennachbetreuung
Unser geschultes Team ist auch nach dem Kauf immer für Sie da. In unserer Zubehörabteilung, Service- und
Reparaturabteilung und Typisierungsabteilung beantworten wir Ihnen schnell und kompetent allgemeine Fragen rund um
Ihr Fahrzeug.

4) Hol- & Bringservice
Der firmeneigene LKW holt auf Wunsch Ihr Fahrzeug zu Hause ab und liefert es anschließend wieder zu Ihnen. Wir ver-
rechnen nur die tatsächliche Arbeitszeit des LKW-Fahrers und die Dieselkosten. Die Abnützung des LKWs berechnen wir
Ihnen nicht.

5) Verleih Fahrzeuge
Wir leihen Ihnen sehr günstig Anhänger, Tieflader und Verkaufsfahrzeuge während der Zeit Ihrer Reparatur in 
unserem Hause.

6) Fachverkäufer
Sie können sich auf unsere Verkaufsmitarbeiter verlassen. Sie sind ehrlich und kompetent. Durch laufende Schulungen und
Weiterbildung können sie immer die beste Lösung für Sie ausarbeiten, unsere Fachverkäufer beschäftigen sich ausschließ-
lich mit Anhängern, Tiefladern und Verkaufsfahrzeugen und sind daher 100% bei der Sache.

7) Sonderfahrzeugbau
Trotz der hunderten Serienfahrzeuge die wir für Sie vor Ort ausgestellt haben, fertigen wir pro Jahr mehr als 500 Stück
Sonderfahrzeuge in der Produktion in Oberösterreich. Geht nicht, gibts nicht. Natürlich sind Sonderfahrzeuge teurer als
Serienprodukte. Seien Sie sich sicher, dass unsere Verkaufsmitarbeiter Ihnen ein serienähnliches Produkt anbieten um die
Kosten so gering wie möglich zu halten.

8) Preisgarantie
Sie erhalten von Humer immer den besten Preis für die beste Qualität. Ein gutes Gefühl sich auf die Qualitätsmarke
Humer verlassen zu können. Wir sichern Ihnen eine wirklich tadellose und solide Ausführung zu und lassen 
Sie nicht hängen.

9) Direkt zum Chef
Bei “Humer Anhänger Tieflader Verkaufsfahrzeuge” erreichen Sie den Chef persönlich. Rufen Sie ganz einfach das
Sekretariat, Fr. Kreiner 07246/7401-124 an und lassen Sie sich verbinden.

10) Die Qualitätsmarke
Anhänger, Tieflader und Verkaufsfahrzeuge von Humer sind hochwertigste Produkte, die beim Wiederverkauf als
Gebrauchtfahrzeuge einen hohen Wiederverkaufswert haben.
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Die Lenkberechtigung B berechtigt zum Ziehen von schweren
Anhängern unter 2 Bedingungen:
1. Die Summe der höchsten zulässigen Gesamtmassen darf 3500 kg

nicht übersteigen; und
2. Die höchste zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf die

Eigenmasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigen.

Wird eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, ist B + E notwendig!

EE  zzuu  BB  bbeerreecchhttiiggtt  aabbeerr  nniicchhtt  zzuumm  ZZiieehheenn  jjeeddeerr  KKoommbbiinnaattiioonn,,  aauucchh
hhiieerr  ggiibbtt  eess  OObbeerrggrreennzzeenn..  ((GGiilltt  ffüürr  aallllee  AArrtteenn  vvoonn
AAnnhhäännggeerrbbrreemmssaannllaaggeenn  zz..  BB..  AAuuffllaauuffbbrreemmssee,,  eelleekkttrriisscchhee  BBrreemmssee,,
hhyyddrraauulliisscchhee  BBrreemmssee,,  DDrruucckklluuffttbbrreemmssee..))

1. Die höchste zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges darf
3500 kg nicht übersteigen. 

2. Die tatsächliche Gesamtmasse (höchste zulässige Gesamtmasse
ist egal) des Anhängers darf die für das Zugfahrzeug genehmigte
Anhängelast (Zulassungsbescheinigung, Typenschein) nicht über-
steigen.

3. Ist in der Zulassungsbescheinigung ein Wert für die
Gespanngesamtmasse angegeben, darf dieser natürlich auch
nicht überschritten werden.

4. Die in der Zulassungsbescheinigung des Zugfahrzeuges angege-
bene, maximale Stützlast soll möglichst ausgenutzt werden
(Verteilung der Beladung am Anhänger), aber nicht überschritten
werden. Auch die Anhängerdeichsel ist nur für eine bestimmte
Deichsellast ausgelegt. ( S = ….kg, auf der Deichsel eingraviert)
Ist der Anhänger mit einer Auflaufbremse (wird nur bis 3500 kg
höchste zulässige Gesamtmasse genehmigt) ausgestattet, gilt
zusätzlich:

5. Die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers darf die höchste
zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigen,
oder bei geländegängigen, allradgetriebenen Zugfahrzeugen das
1,5 fache der höchsten zulässigen Gesamtmasse des
Zugfahrzeuges nicht übersteigen. 

Zulässige Höchstgeschwindigkeiten
• Ortsgebiet: 50 km/h
• Freiland: 70 km/h
• Autostraße: 80 km/h
• Autobahn: 80 km/h

Mindestgeschwindigkeiten an einer Eisenbahnkreuzung
(bei verschiedenen Gespannlängen):
• bis 10 m Länge mit mindestens 4 km/h
• über 10 m – 16 m Länge mit mindestens 5 km/h
• über 16 m – 22 m Länge mit mindestens 7 km/h

Höchstmaße:
• Höhe: 4,00 m
• Breite: 2,55 m
• Länge eines Kraftwagenzuges: 18,75 m
• Maximale Länge beider Ladeflächen: 15,65 m

Abstellen eines Anhängers (ohne Zugfahrzeug)
• Nur zum Be- und Entladen des Anhängers.
• Wenn wichtige Gründe vorliegen.
• Feststellbremse betätigen.
• Unterlegkeile zur zusätzlichen Abrollsicherung.

Lenkberechtigung E zu B
Art der Bereifung
Am Anhänger müssen die gleichen Reifen montiert werden wie am
Zugfahrzeug. Sowohl von der Bauart als auch von der Art der
Bereifung!
Zugfahrzeug – Anhänger
Sommerreifen – Sommerreifen (Profiltiefe mind. 1,6 mm)
Winterreifen – Winterreifen (Profiltiefe mind. 4 mm)
Spikesreifen – Spikesreifen (max. 1800 kg höchste 

zulässige Achslast).
Auf einem Anhänger dürfen auch nachgeschnittene
Reifen verwendet werden.

Lenkung
• Anhängewagen mit Achsschenkellenkung.
• Anhängewagen mit Drehkranzlenkung (Kippgefahr ist in einer

Kurve, bedingt durch den hohen Schwerpunkt sehr groß, zusätzli-
che Verstärkung der Kippgefahr, da die Kippkante über den
Drehkranz des Anhängers läuft).

Ausstattung des Anhängers
Leuchten und Rückstrahler
(zur Kennzeichnung der Fahrzeugabmessungen bei
zum Verkehr zugelassenen Anhängern)
VVoorrnnee::

• Gelbrote Rückstrahler (mindestens 35 cm und maximal 90 cm
über dem Boden).

• Seitenmarkierungsleuchten (ab einer Länge von 6 m, ausgenom-
men landwirtschaftliche Anhänger).

• Zwei weiße nicht dreieckige Rückstrahler.
• Zwei weiße Begrenzungsleuchten (ab einer Breite von 1,6 m oder

wenn der Anhänger breiter ist als das Zugfahrzeug).
• Zwei weiße Umrissleuchten (ab einer Breite von 2,1 m).

SSeeiittlliicchh::
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HHiinntteenn::
•

Zwei rote, dreieckige Rückstrahler.
• Mindestens zwei rote Schlussleuchten.
• Weiße Kennzeichenbeleuchtung.
• Mindestens zwei rote Bremsleuchten (ausgenommen bei

Anhängern, welche die Bremsleuchten des Zugfahrzeuges nicht
verdecken bzw. bei landwirtschaftlichen Anhängern).

• Zwei gelbrote Blinkerleuchten (ausgenommen bei Anhängern, 
welche die Blinkerleuchten des Zugfahrzeuges nicht verdecken).

• Zwei rote Umrissleuchten
• Nebelschlussleuchte.

Bremsanlagen
LLeeiicchhtteerr  AAnnhhäännggeerr
(bis 750 kg höchste zulässige Gesamtmasse)
• Brauchen keine Bremsanlage.
• Abreißsicherung (ausgenommen landwirtschaftliche Anhänger bis

max. 25 km/h).
SScchhwweerreerr  AAnnhhäännggeerr
(über 750 kg höchste zulässige Gesamtmasse)
• Eine Betriebsbremse (meistens eine Auflaufbremse bis 3500 kg

höchste zulässige Gesamtmasse).
• Eine Feststellbremse.
• Eventuell eine Falldeichselbremse als Abreißsicherung (beim Lösen

des Anhängers vom Zugfahrzeug, spätestens 20 cm über der
Fahrbahn, wird über ein Gestänge die Bremsanlage betätigt).

• Zusätzliche Abrollsicherung bei einem abgestellten Anhänger, min-
destens einen Unterlegkeil mitführen.

Kontrolle

LLeeeerrwweegg  ddeerr  ZZuuggssttaannggee::
Max. 1/3 des möglichen Zugstangenweges.

WWiirrkkssaammkkeeiitt::
Ruckartiges zurückschieben – deutlich spürbare Bremswirkung.

BBrreemmssbbeellaaggwweecchhsseell::
Kontrolle über Schauloch – Verschleißanzeiger.

Ankuppeln des Anhängers

Auflaufbremsanlage Funktionsweise

Wird das Zugfahrzeug gebremst, läuft der Anhänger auf das
Zugfahrzeug auf, die Zugstange mit Bremsgestänge wird nach vorne
gezogen und betätigt das mechanische oder hydraulische
Bremssystem des Anhängers.

Wirksamkeit
Vorsicht beim Befahren von längeren Gefällestrecken, die
Anhängerbremsvorrichtungen werden heiß und die Bremswirkung
wird immer schlechter.
VVeerrhhaalltteenn::
Anhalten und die Anhängerbremsvorrichtungen abkühlen lassen.

Das Humer-Team wünscht eine 
gute und unfallfreie Fahrt.

• Mit dem Zugfahrzeug zum Anhänger schieben.
• Zulässige Stützlast am Zugfahrzeug überprüfen (ersichtlich aus

Zulassungsbescheinigung oder Hinweisschild am Zugfahrzeug).
• Die tatsächliche Deichsellast des Anhängers überprüfen.
• Das Stützrad absenken, bis die Anhängerkupplung einrastet.
• Abreißleine einhängen, beim Abreißen des Anhängers wird die

Feststellbremse des Anhängers betätigt.
• Stützrad anheben und fixieren.
• Stromkabel anschließen, auf gleiche Betriebsspannung (12 V, 24 V)

achten, die Kontakte dürfen nicht verrostet sein und die Anzahl der
Pole müssen übereinstimmen (eventuell Adapter einfügen).

• Hintere Anhängerstützen in die oberste Stellung ziehen und fixieren.
• Kontrolle der Beleuchtungs- und Signaleinrichtungen. Unterlegkeile

entfernen.
• Feststellbremse des Anhängers lösen.
• Bremsprobe.

Lenkberechtigung E zu B
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1. Allgemeines. 1.1. Alle unsere Liefergeschäfte unterliegen aus-
schließlich diesen unseren allgemeinen Verkaufs- u. Lieferbedingungen.
Einkaufs- u. sonstige Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner
binden uns nicht, auch wenn wir solchen nicht ausdrücklich widerspre-
chen. 1.2. Erklärungen u. Beratungen, die von unseren technischen
Richtlinien abweichen, sowie durch Mitarbeiter getroffene
Vereinbarungen über Preis, Zahlungs- u. Lieferkonditionen udgl. werden
erst durch unsere schriftliche Annahme des Kundenauftrags verbindlich,
soweit solche Zusagen in unserer Annahmeerklärung ausdrücklich
bestätigt werden. 1.3. Der Kunde hat unsere Annahmeerklärung
sofort nach Erhalt zu prüfen. Mangels schriftlichen Widerspruchs binnen
8 Tagen wird die Lieferung mit dem in dieser Erklärung festgehaltenen
Inhalt ausgeführt. 1.4. Unsere Mitarbeiter sind zum Empfang von
Zahlungen nur bei Vorlage einer Vollmacht o. einer von uns ausgestell-
ten Quittung berechtigt. 
2. Leistungsbeschreibung. 2.1. Gegenstand von Lieferverträgen ist
ausschließlich die Lieferung körperlicher Waren. 2.2. Serienmäßige
Änderungen o. Abweichungen in Form u. Konstruktion, soweit diese
dem Kunden zumutbar sind, bleiben uns bis zur Lieferung vorbehalten.
3. Preise. 3.1. Es gelten die in unseren unverbindlichen Preislisten
bzw. die in der Auftragsannahmeerklärung angeführten vereinbarten
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. 3.2. Erfolgt die Lieferung, ohne dass
wir schuldhaft einen Lieferverzug zu verantworten haben, später als 3
Monate nach Auftragserteilung, sind wir zu einer entsprechenden Ände-
rung der Preise berechtigt, wenn nach Ablauf der 3-Monatsfrist eine all-
gemeine Preiserhöhung o. –senkung infolge Ansteigens o. Reduktion
der Kostenfaktoren vorgenommen wurde. 3.3. Unsere Preise sind
freibleibend u. verstehen sich, falls nicht Anderes vereinbart wurde, zur
Abholung durch den Kunden ab dem vereinbarten Standort unseres
Unternehmens.
4. Kaufantrag. 4.1. Der Kunde ist an sein Kaufanbot für die Dauer
von vier Wochen gebunden. 4.2. Die Annahme des für den Kunden
verbindlichen Kaufantrages kann von uns innerhalb von 14 Tagen
ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. 
5. Vertragsabschluss. 5.1. Unsere Preislisten, Angebote u.
Kostenvoranschläge sind unverbindlich. Vereinbarte Preise, Zahlungs-
und Lieferkonditionen werden erst durch unsere ausdrückliche schriftli-
che Auftragsannahmeerklärung verbindlich. 5.2. Leistungen, die über
den Umfang der Auftragserteilung hinausgehen, werden gesondert ver-
rechnet. 5.3. Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass die
Vermögenssituation des Kunden für die Einräumung von Krediten o.
Zahlungszielen nicht geeignet ist, sind wir berechtigt, Vorauszahlungen
o. Sicherheitsleistungen aus sämtlichen Verträgen zu beanspruchen und
die Erfüllung bis zur Vorauszahlung o. Stellung der Sicherheitsleistung
zu verweigern. 5.4. Wir sind berechtigt, das Vertragsverhältnis aus
wichtigem Grund insbesondere dann vorzeitig u. fristlos aufzulösen,
wenn a) uns die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners zweifelhaft
erscheint; b) der Vertragspartner bei Abschluss des Vertrages unrichti-
ge o. unvollständige Angaben gemacht o. bedeutsame Umstände ver-
schwiegen hat; c) der Vertragspartner mit einer fälligen Zahlung o. einer
sonst fälligen wesentlichen Vertragspflicht trotz Mahnung u. Setzung
einer angemessenen Nachfrist samt Androhung der Vertragsauflösung
bereits 6 Wochen im Verzug ist; d) bei vereinbartem
Eigentumsvorbehalt am übergebenen Fahrzeug unser Eigentum daran
ernsthaft gefährdet wird, insbesondere, wenn das Fahrzeug in miss-
bräuchlicher o. gesetzwidriger Weise o. zu gesetzwidrigen Zwecken
verwendet wird, wenn der Zugriff auf das Fahrzeug durch seine nicht
nur vorübergehende Verbringung ins Ausland erschwert wird; e) der
Vertragspartner zahlungsunfähig wird, sein Unternehmen liquidiert,
einen außergerichtlichen Ausgleich anstrebt, die Eröffnung eines
Konkursverfahrens über sein Vermögen beantragt o. in sein Vermögen
Exekution geführt wird; f) der Vertragspartner stirbt (als
Personenhandelsgesellschaft o. juristische Person aufgelöst wird); wei-
ters etwa auch, wenn g) wir wegen Betriebsstörung u. ähnlichen
Ereignissen zur Lieferung außerstande sind; h) von uns ein vereinbarter
Eigentumsvorbehalt geltend gemacht wird. 5.5. Im Falle einer vorzei-
tigen Vertragsauflösung ist der Vertragspartner nicht berechtigt,
Schadenersatz- o. sonstige Ansprüche geltend zu machen. Er ist ver-
pflichtet, die Ware auf seine Gefahr und Kosten binnen der von uns
genannten Frist an einen von uns bestimmten Ort zurückzustellen oder
transportfähig zur Abholung bereitzustellen. Kommt der Kunde dieser
Pflicht nicht unverzüglich nach, können wir die Rückführung auf seine
Gefahr und Kosten veranlassen. Allfällige Schadenersatzansprüche

bleiben uns bei Verschulden des Kunden vorbehalten.
6. Rücktritt. 6.1. Belehrung über das Rücktrittsrecht gem. § 3
Konsumentenschutzgesetz (=KSChg) für Verbraucher: a) Hat der
Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer
für dessen geschäftliche Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei
einem von diesem dafür auf einer Messe o. einem Markt benützten
Stand abgegeben, kann er von seinem Vertrag bzw. -antrag zurücktre-
ten. b) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, wenn er
selbst die geschäftliche Verbindung mit dem Unternehmer o. dessen
Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat, o.
wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwi-
schen den Beteiligten o. ihren Beauftragten voran gegangen sind.
6.2. Der Rücktritt ist vom Verbraucher bis zum Zustandekommen des
Vertrages o. danach binnen einer Woche zu erklären. Diese Frist
beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die Namen u. Anschrift des
Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrages nötigen Angaben
sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den
Verbraucher. Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der
Schriftform.
7. Stornierung. 7.1. Die Stornierung eines angenommenen
Auftrages ist nur mit unserem schriftlichen Einverständnis möglich. 7.2.
Bei einer solchen Vertragsauflösung stellen wir zur Abgeltung von
Aufwendungen, des Bearbeitungsaufwandes u. entgangenen Gewinnes
eine Stornogebühr von 20 % des Bruttoverkaufspreises in Rechnung.
Bei Verkaufssystemen u. Sonderanfertigungen berechnen wir eine
Gebühr in Höhe der Anzahlung bzw. von 33 % des
Bruttoverkaufspreises. Die Geltendmachung eines höheren Schadens
bleibt uns ausdrücklich vorbehalten. 
8. Lieferung und Abnahme. 8.1. Sämtliche Vereinbarungen sowie
Abweichungen von Lieferkonditionen bedürfen unserer ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung. Lieferungen erfolgen auf Grund dieser
Bedingungen, welche mit der Bestellung bzw. Auftragserteilung als
anerkannt gelten u. mit unserer Annahmeerklärung für beide Teile ver-
bindlich werden. 8.2. Die im Vertrag angeführten Liefertermine u. -fri-
sten sind keine festen Daten. Als 'voraussichtlich' bezeichnete Termine u.
Fristen verstehen sich nur annähernd u. sind unverbindlich. Die verein-
barten Lieferdaten gelten erst als fix, wenn sie in der
Auftragsannahmeerklärung festgehalten sind. Unerhebliche u. geringfü-
gige Abweichungen von den vorgesehenen Lieferdaten gelten als
genehmigt. 8.3. Wird ein Liefertermin bzw. eine Lieferfrist fest verein-
bart u. die Lieferung um mehr als 6 Wochen überschritten, ist der
Kunde berechtigt, uns eine Nachlieferungsfrist von weiteren 6 Wochen
zu setzen. Bei gleichzeitiger Androhung des Rücktritts kann der Kunde
bei fruchtlosem Ablauf der Nachfrist vom Vertrag zurück treten.
Schadenersatzansprüche des Kunden wegen verspäteter Lieferung o.
Nichterfüllung sind ausgeschlossen. Als Verbraucher im Sinne des
KSchg ist der Kunde bei Nachweis grober Fahrlässigkeit o. Vorsatz
berechtigt, Schadenersatz zu verlangen. 8.4. Bei Annahmeverzug
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der Kaufsache auf den
Kunden über. Unbeschadet weiterer Ansprüche sind wir berechtigt, für
die Aufbewahrung branchenübliche Lagerkosten zu verlangen. 8.5.
Bei Verträgen, die dem KSchg unterliegen, gelten die gesetzlichen
Rücktrittstatbestände. 
9. Eigentumsvorbehalt. 9.1. Wird die Ware vor vollständiger
Bezahlung des Kaufpreises an den Kunden ausgefolgt, so bleibt sie bis
zur Bezahlung aller unserer Forderungen gegen ihn aus der Lieferung
(Rechnungsbetrag samt Zinsen, Spesen, Kosten) sowie bis zur
Bezahlung der gesamten aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden
stammenden Forderungen in unserem Eigentum. 9.2. Das Fahrzeug
wird auf den Vorbehaltskäufer zugelassen. Bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises samt Nebenspesen bleibt der Typenschein
in unserer Verwahrung. Der Käufer trägt als Fahrzeughalter die mit der
Zulassung verbundenen Kosten. 9.3. Wenn für die in Ausübung des
Eigentumsvorbehaltes zurückgenommene Ware bei Weiterverkauf nur
ein Mindererlös erzielt wird, hat der Kunde sowohl den uns daraus ent-
standenen Schaden als auch die aufgrund des Rücktransportes vom
Kunden u. des Transportes bei Weiterverkauf an Dritte angefallenen
Kosten zu ersetzen. Kann eine solche Ware nicht weiterverkauft wer-
den, wird sie dem Kunden zum Kaufpreis abzüglich mindestens 50 %
u. bei beschädigt zurückgenommener Ware abzüglich auch des sich
aus dem Schaden ergebenden Minderwertes gutgeschrieben. Eine
Änderung der Abrechnung bleibt uns vorbehalten. 9.4. Greift ein
Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware (wie etwa

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Humer - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH

Bedienungsanleitung_DRUCK_KERN  10.03.2009  13:14 Uhr  Seite 82



83

GUNSKIRCHEN          WIEN          LOOSDORF          LINDACH          GRÖDIG www.humer.com

Pfändung), so hat uns der Käufer sofort schriftlich zu benachrichtigen
und unverzüglich selbst alle zur Abwehr nötigen Vorkehrungen zu tref-
fen. Erweisen sich die Kosten der Abwehr solcher Eingriffe, insbesonde-
re die Kosten von Exszindierungsverfahren, als nicht einbringlich, so trifft
den Käufer die Pflicht zu unserer Schadloshaltung.
10. Mietkauf. 10.1. Die Mietzeit beginnt am Tag der
Fahrzeugübernahme o. am Tag der Zulassung auf den Mieter
(Mietkäufer), je nachdem, welcher Umstand zuerst eintritt. 10.2. Das
Mietentgelt ist erstmals am Beginn des Mietverhältnisses und dann
jeweils nach dem vereinbarten Zahlungsplan fällig. 10.3. Das
Fahrzeug wird typisiert u. auf den Mieter zugelassen. Der Typenschein
verbleibt bei uns als Eigentümerin des Fahrzeuges. Der Mieter ist
Fahrzeughalter u. trägt als solcher die Kosten der Zulassung. 10.4.
Nach Ablauf der individuell bestimmten Vertragszeit u. Erfüllung aller
Verbindlichkeiten durch den Mieter geht auf ihn das Eigentum am
Fahrzeug über. Anschließend wird ihm der Typenschein übermittelt.
10.5. Bei vorzeitiger Auflösung des Vertragsverhältnisses werden sämt-
liche bis zu diesem Zeitpunkt vom Mieter geleisteten Teilzahlungen als
Entgelt für die ihm gewährte Nutzungsüberlassung angerechnet.
11. Reparatur-, Regiearbeiten. Rechnungen über Reparaturarbeiten
sind ab Erhalt ohne Abzüge sofort zur Zahlung fällig. Dies gilt auch für
Rechnungen über gesondert beauftragte Leistungen und für
Zusatzaufträge.
12. Zahlung. 12.1. Eine vereinbarte Anzahlung ist grundsätzlich bin-
nen 3 Tagen nach Zugang unserer Auftragsannahmeerklärung zu lei-
sten. 12.2. Mangels anderer Vereinbarung ist die Ware bei
Abholung durch den Kunden Zug um Zug ohne Abzüge in bar zu
bezahlen. Rabatte u. Skonti bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen
Vereinbarung. Ist ein Skontoabzug vereinbart, bezieht sich dieser allein
auf den Warenwert. 12.3. Zahlungen werden zuerst auf
Nebenspesen, dann auf Zinsen u. zuletzt auf die Kapitalforderung aus
der Warenlieferung verrechnet. 12.4. Wechsel o. Schecks werden
nur zahlungshalber entgegen genommen. Zahlungen mittels Wechsel o.
Scheck gelten erst mit Einlösung als Erfüllung. Sämtliche Kosten, wie
Bankprovisionen, Diskontspesen u. Stempelgebühren, werden vom
Kunden getragen. Für die Rechtzeitigkeit bezüglich Einlösung, Protest,
Benachrichtigung u. Zurückleitung des nicht eingelösten Wechsels über-
nehmen wir keine Haftung. 12.5. Gerät der Kunde mit einer verein-
barten Zahlung o. sonstigen Leistung in Verzug, können wir entweder
auf Erfüllung des Vertrages bestehen u. die Erfüllung unserer eigenen
Verpflichtungen bis zur Begleichung der rückständigen Zahlungen
zurückbehalten, o. eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in
Anspruch nehmen, o. den gesamten noch offenen Kaufpreis fällig stel-
len. Bei Zahlungsverzug werden bankübliche Verzugszinsen bzw. ver-
einbarte Zinsen in Höhe von 12 % p. a. berechnet. 12.6. Für den
Fall des Zahlungsverzuges verpflichtet sich der Kunde, uns alle daraus
entstehenden Kosten, Spesen u. Barauslagen, aus welchem Titel auch
immer, insbesondere die tarifmäßigen Kosten der Einschaltung eines
Rechtsanwaltes, zu ersetzen, sofern sie zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendig sind. 12.7. Bei einer Mehrzahl von
Zahlungsverbindlichkeiten des Kunden sind wir berechtigt, die einge-
henden Zahlungen der gänzlichen o. teilweisen Abdeckung einzelner
seiner Verbindlichkeiten zu widmen. 12.8. Ausdrücklich gewährte
Zahlungsziele u. sonstige zugunsten des Kunden vereinbarte
Zahlungsbedingungen gelten nur unter der Bedingung als vereinbart,
dass der Kunde sämtlichen Pflichten vertragsgemäß nachkommt. Bei
Zahlungsverzug mit einer von mehreren Verbindlichkeiten sind wir
daher berechtigt, alle noch offenen Zahlungen auch aus anderen
Aufträgen des Kunden sofort fällig zu stellen. 12.9. Der Kunde ist
nicht berechtigt, Zahlungen, aus welchem Grund auch immer, zurück zu
behalten, soweit dem nicht § 6 Abs. 1 Z 7 KSChg entgegen steht.
12.10. Der Kunde ist zur Aufrechnung mit einer konnexen
Gegenforderung nicht berechtigt. Für Verbraucher ist eine Aufrechnung
nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 Z 8 KSchG möglich.
13. Leistungsstörungen, Gewährleistung. 13.1. Die gelieferte Ware
ist unverzüglich nach Übergabe auf Vollständigkeit zu untersuchen.
Fehlmengen o. Falschlieferungen sind uns unter genauer Angabe der
Beanstandung sofort schriftlich mitzuteilen. 13.2. Für bei der Überga-
be erkennbare Mängel der Ware, die anlässlich ihrer Übernahme nicht
ausdrücklich gerügt wurden, leisten wir keine Gewähr. Hingegen wer-
den für bestimmte zugesicherte Eigenschaften Gewähr geleistet. Als
zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die von uns gegenüber
dem Kunden ausdrücklich u. schriftlich zugesichert wurden. 13.3.
Handelsübliche o. technisch bedingte Abweichungen in Abmessung,
Ausstattung, Material o. Farbe berechtigen nicht zu einer
Beanstandung. 13.4 Für verdeckte Mängel trifft uns eine
Gewährleistungspflicht nur, wenn diese Mängel bei Übernahme bereits

bestanden haben u. innerhalb der Gewährleistungsfrist durch substanti-
ierte schriftliche Mängelrüge unverzüglich ab deren Hervorkommen
geltend gemacht wurden. Bei Verbrauchern gilt diese Pflicht mit
Maßgabe von ABGB und KSchG. 13.5. Gewährleistungsansprüche
sind der Höhe nach auf den Wert der von uns als mangelhaft geliefert
anerkannten Ware eingeschränkt. 13.6. Die Gewährleistung erstreckt
sich nicht auf Schäden, die durch Verschleiß, unsachgemäßen
Transport, unsachgemäße Behandlung udgl. verursacht wurden. Die
gesetzliche Gewährleistung ist weiters auch bei Schäden ausgeschlos-
sen, die durch unsachgemäße Bedienung, Nichtbeachtung der
Betriebsanleitung u. sonstiger Vorschriften entstehen, ebenso wenig bei
vom Kunden o. durch Dritte vorgenommenen Reparaturen. 13.7. Bei
von uns anerkannten Beanstandungen haben wir das Recht auf
Verbesserung o. auf Nach- bzw. Ersatzlieferung. Das Recht auf
Preisminderung wird ausgeschlossen, wenn wir uns binnen angemesse-
ner Frist zum Nachtrag des Fehlenden, zur Verbesserung o.
Ersatzlieferung bereit erklären. 13.8. Zur Vornahme einer
Verbesserung, Nach- bzw. Ersatzlieferung wird uns die üblicherweise
erforderliche Zeit gewährt, wobei sich daraus kein Anspruch auf
Preisminderung ergibt. 13.9. Wenn eine Verbesserung, Nach- bzw.
Ersatzlieferung nicht möglich ist o. von uns ausdrücklich nicht gewünscht
wird, hat der Kunde Anspruch auf Wertminderung o. Wandlung. 13.9.
Gebrauchte Waren. Hinsichtlich gebrauchter Waren, das sind solche,
die tatsächlich in Gebrauch gestanden sind, wird die
Gewährleistungsfirst auf 1 Jahr verkürzt. Dies gilt gem. § 9 Abs. 1 Satz
2 KSchG auch für Verbraucher, mit welchen dies im Einzelnen vertrag-
lich ausgehandelt wurde.
14. Schadenersatz. 14.1. Für Schäden außerhalb des
Produkthaftungsgesetzes haften wir nur, wenn wir Vorsatz o. grobe
Fahrlässigkeit zu verantworten haben. Dies gilt auch für sonstige
Schadenersatzansprüche, insbesondere solche wegen positiver
Vertragsverletzung. 14.2. Die Haftung wird auch für Folgeschäden aus-
geschlossen, ausgenommen für Personenschäden u. Sachschäden bei
Vorsatz u. grober Fahrlässigkeit.
15. Garantie. 15.1. Garantien werden nur ausdrücklich vereinbart u.
im handelsüblichen o. individuellen Rahmen gewährt. 15.2. Die Frist
einer allfällig eingeräumten Garantie beginnt mit Übergabe des
Fahrzeugs an den Kunden zu laufen. 15.3. Die Garantie gilt inner-
halb der gewährten Garantiefrist, unter folgenden Bedingungen: Das
Fahrzeug darf nicht verändert, nicht entgegen dem Betriebszweck ver-
wendet u. muss gemäß den Serviceempfehlungen in unserem Betrieb o.
bei einem autorisierten Unternehmen gewartet werden. 15.4.
Garantieansprüche sind unverzüglich nach Feststellung eines Material-
o. Herstellungsfehlers geltend zu machen u. nur in unserer Betriebsstätte
abzuwickeln. Bei der Erledigung von Garantiearbeiten anfallende
Transportkosten sind vom Kunden bzw. Einsender zu tragen. 15.5. Für
Schäden, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, wird keine
Garantie geleistet. Ebenso sind Sonderaufbauten u. Einrichtungen, die
nicht von uns direkt geliefert bzw. hergestellt wurden, von der Garantie
ausgeschlossen. 15.6. Schadenersatzansprüche des Kunden sind bei
leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
16. Erfüllungsort. Mangels besonderer, anders lautender
Vereinbarung gilt für beide Vertragsteile als Erfüllungsort 4623
Gunskirchen, u. zwar auch dann, wenn die Übergabe der Ware o. ihre
Bezahlung vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.
17. Gerichtsstand. Für alle wie immer gearteten Rechtsstreitigkeiten
aus dem gegenständlichen Vertragsverhältnis wird die ausschließliche
Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in 4600 Wels verein-
bart, soweit dem nicht § 14 Abs. 1 KSchG entgegen steht. 
18. Anwendbares Recht. Das gegenständliche Vertragsverhältnis
unterliegt ausschließlich dem österreichischen Recht. Bei Kaufverträgen
wird ausdrücklich die Anwendung des UN-Übereinkommens über
Verträge betreffend den internationalen Warenkauf ausgeschlossen. 
19. Sonstiges. 19.1. Sämtliche individuell vereinbarte Ergänzungen
u. Abänderungen bedürfen zu ihrer Rechtsverbindlichkeit der
Schriftform. 19.2. Rechtsunwirksame Bestimmungen berühren die
Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. 19.3. Wir teilen im
Sinne des Datenschutzgesetzes mit, dass wir die Daten des Kunden zum
Zwecke der Vertragsverwaltung u. Geschäftsabwicklung automations-
unterstützt verarbeiten. Auf Wunsch teilen wir dem Kunden seine bei uns
gespeicherten Daten mit. An Dritte werden Kundendaten nicht weiterge-
geben.
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Öffnungszeiten: Mo - Do 8.00 - 18.00 Uhr, Fr 8.00 - 17.00 Uhr
HUNDERTE ANHÄNGER VOR ORT! HOTLINE:

0 72 46 - 74 01 - 0
info@humer.com
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WIEN 2 KM ZUR SCS
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ABFAHRT WELS WEST
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LINDACH

4623 Gunskirchen bei Wels
Grünbach 10
Telefon 0 72 46 - 74 01 - 0
Fax 0 72 46 - 74 01 - 22

1230 Wien
Altmannsdorfer Str. 200
Telefon 01 - 662 7000
Fax 01 - 662 8000

3382 Loosdorf bei Melk
Südstraße 1
Telefon 0 27 54 - 30 1 30
Fax 0 27 54 - 30 1 30 - 22

4663 Lindach/Laakirchen
Johannes Humer-Straße 1
Telefon 0 72 46 - 74 01 - 0
Fax 0 72 46 - 74 01 - 22

8054 Seiersberg
Kärntner Straße 559
Telefon 0 316/25 14 00
Fax 0 316/25 14 10
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